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Anordnung
über preis- und finanzpolitische Maßnahmen 

im Zusammenhang mit der Durchführung 
von planmäßigen Industriepreisänderungen

vom 24. Mai 1976

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission wird folgendes angeordnet:

I.
Volkseigene und konsumgenossenschaftliche Betriebe

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für
— volkseigene Betriebe und Kombinate (einschließlich der 

Betriebe und Einrichtungen der Nahrungsgüterwirtschaft 
und der staatlichen Forstwirtschaft) sowie Einrichtungen, 
die nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeiten,

— Betriebe und Einrichtungen des Verbandes der Konsum
genossenschaften der DDR,

— Molkereigenossenschaften
(nachfolgend Betriebe genannt) und deren wirtschaftsleitende 
Organe bzw. übergeordnete Staatsorgane (nachfolgend über
geordnete Organe genannt) unter Berücksichtigung der im 
Abs. 2 getroffenen Festlegungen. Er gilt nicht für Betriebe 
und Einrichtungen der Landwirtschaft sowie Dienstleistungs
betriebe und Betriebe der Wohnungswirtschaft.

(2) Die Festlegungen über die Planung und Bildung des 
Preisausgleichsfonds in den §§ 5 bis 9 sind von den Betrieben 
des Außenhandels sowie Kombinaten und Betrieben des Ver
kehrswesens, die Verkehrsleistungen im öffentlichen Verkehr 
ausführen, nicht anzuwenden.

Grundsätze
§ 2

(1) Die Betriebe erfassen die finanziellen Auswirkungen aus 
planmäßigen Industriepreisänderungen im Planentwurf ent
sprechend der Anordnung vom 20. November 1974 über die 
Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 
1980 (Sonderdruck Nr. 775 а des Gesetzblattes) bzw. der An
ordnung vom 20. November 1974 über die Ordnung der Pla
nung der Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 1980 — Methodi
sche Festlegungen für die in reduziertem Umfang planenden 
Betriebe — (Sonderdruck Nr. 775c des Gesetzblattes) sowie der 
für das Planjahr gültigen Anlage zur Anordnung über den 
Ablauf der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des 
Staatshaushaltsplanes.1

(2) Die Hauptbuchhalter der Betriebe haben die Ordnungs
mäßigkeit der Nachweise über die finanziellen Auswirkungen 
aus planmäßigen Industriepreisänderungen zu prüfen und die 
Richtigkeit zu bestätigen.

§3
(1) Betriebe, für die am 1. Januar des Planjahres neue Indu

striepreise in Kraft treten und die entsprechend den für sie ab 
diesem Zeitpunkt geltenden Preisvorschriften verpflichtet sind, 
bestimmte Abnehmer weiterhin zu Preisen nach dem Stand 
vom 31. Dezember des Vorjahres bzw. früherer Jahre zu be
liefern, erhalten einen Ausgleich der hierbei entstehenden 
Preisdifferenzen (Preisstützungen und Preisausgleiche) ent
sprechend den Rechtsvorschriften2 aus Mitteln des Staats-

1 Z. Z. gilt: Anlage 2 zur Anordnung vom 17. Mai 1976 über den Ab
lauf der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaus.- 
haltsplanes 1977 (GBl. I Nr. 17 S. 229).

2 Z. Z. gilt: Anordnung vom 30. Mai 1975 über die Zuführung und 
Abführung von Preisdifferenzen im Zusammenhang mit planmäßigen 
Industriepreisänderungen (GBl. X Nr. 23 S. 424).

haushaltes. Die Betriebe haben diesen bei der Planung zu 
berücksichtigen.

(2) Die Zu- und Abführung der Preisdifferenzen gemäß 
Abs. 1 sind nicht Bestandteil des Preisausgleichsfonds gemäß 
§ 4 Abs. 3 Buchst, а bzw. des Investitionsausgleiches gemäß 
§10.

§4
Finanzielle Auswirkungen 

aus planmäßigen Industriepreisänderungen
(1) Zu den aus planmäßigen Industriepreisänderungen ent

stehenden finanziellen Auswirkungen gehören:
a) Erhöhungen oder Verminderungen der Kosten durch Än

derung der Industriepreise für Vorstufenerzeugnisse und 
-leistungen;

b) Erhöhungen oder Verminderungen der Erlöse durch Än
derung der Industriepreise für die Erzeugnisse und Lei
stungen ;

c) Erhöhungen oder Verminderungen der produktgebunde
nen Abgaben und Preisstützungen.

(2) Über Abs. 1 hinaus können folgende finanzielle Auswir
kungen aus planmäßigen Industriepreisänderungen entstehen:

a) Änderung der Produktions- bzw. Handelsfondsabgabe;
b) Zinsen durch Änderung des Kreditvolumens für die 

Finanzierung der planmäßigen Umlaufmittel;
c) Veränderungen im Finanzbedarf für Investitionen;
d) Veränderungen im Finanzbedarf für „Umlaufmittel ge

samt zum Jahresdurchschnitt“;
e) erhöhte Aufwendungen für die betriebliche Betreuung.
(3) Die finanziellen Auswirkungen aus planmäßigen Indu

striepreisänderungen sind bei den Betrieben unter Berücksich
tigung der in der Plandiskussion festgelegten Maßnahmen zur 
Senkung der Selbstkosten und zur Erhöhung der Effektivität 
wie folgt zu behandeln:

a) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten finanziellen 
Auswirkungen, die zu einer Änderung des Nettogewinns 
oder dessen Verwendung führen, ist — mit Ausnahme der 
Kostenerhöhungen für Investitionsleistungen gemäß 
Abs. 3 Buchst, b — die Nettogewinnabführung an den 
Staat zu vermindern bzw. zu erhöhen. Dabei ist von dem 
Nettogewinn auszugehen, der sich aus dem einheitlichen 
Betriebsergebnis — nach Berücksichtigung der Preise im 
Export auf Preisbasis 2 — ergibt. Reicht die Nettogewinn
abführung an den Staat nicht zum Ausgleich der finan
ziellen Auswirkungen aus, so ist durch die Betriebe ein 
Preisausgleichsfonds entsprechend den §§ 5 bis 9 zu pla
nen und zu bilden.

b) Für die bei Investitionsauftragnehmern (General-, Haupt
oder Nachauftragnehmer) für Investitionsleistungen ent
stehenden Kostenerhöhungen (saldiert mit Kostenver
minderungen) aus planmäßigen Industriepreisänderungen 
für Vorstufenerzeugnisse und -leistungen wird ein Inve
stitionsausgleich gemäß § 10 gewährt. Das gilt, wenn die 
Weiterberechnung dieser Kostenerhöhungen an den Auf
traggeber nicht erfolgen darf, weil entsprechend den 
Rechtsvorschriften3 die Preise per 1. Januar des Plan
jahres noch nicht anzuwenden sind. Ein Investitionsaus
gleich ist auch für Eigenleistungen für Investitionen zu 
gewähren, deren Grundsatzentscheidungen Preise des 
Vorjahres bzw. früherer Jahre zugrunde liegen.

(4) In Höhe der von den Betrieben vorgenommenen Ver
minderungen der Nettogewinnabführung auf Grund der plan
mäßigen Industriepreisänderungen haben die übergeordneten 
Organe ihre geplante Nettogewinnabführung an den Staat zu 
kürzen. Ist die Kürzung der Nettogewinnabführung der unter
stellten Betriebe höher als die geplante Nettogewinnabfüh
rung der übergeordneten Organe, so ist der sich ergebende 
Fehlbetrag zur Finanzierung des Gewinnfonds als Fondsstüt-

3 Anordnung Nr. 2 vom 24. Mai 1976 über die Bildung der Industrie
preise für Investitionsleistungen und für den Export von Anlagen 
durch General- und Hauptauftragnehmer (GBl. I Nr. 17 S. 244)


